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1981/2023
Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über die „Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen Schloss Gottorf“*)

Vom 26. September 2023
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Gesetzes über die 

„Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen Schloss Gottorf“

Das Gesetz über die „Stiftung Schleswig-Holsteini-
sche Landesmuseen Schloss Gottorf“ vom 29. Sep-
tember 2021 (GVOBl. Schl.- H. S. 1311) wird wie 
folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe „§ 10 Beiräte“ wird die An-
gabe „§ 10a Zentrum für Baltische und Skan-
dinavische Archäologie (ZBSA)“ gestrichen.

b) Nach § 16 wird die Angabe „§ 17 Übergangs-
regelung“ eingefügt.

c) In der bisherigen Angabe „§ 17 Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten“ wird die Angabe „§ 17“ 
durch die Angabe „§ 18“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Stiftung hat auch die Aufgabe, bei der 
Anregung, Entwicklung, Koordinierung und 
Durchführung von Forschungsprogrammen und 
Forschungsarbeiten tätig zu werden.“

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„Die in Absatz 1 genannten stiftungseige-
nen Sammlungen dienen auch der Forschung 
und Lehre und stehen dem Leibniz-Zentrum 
für Archäologie - Zentrum für Baltische und 
Skandinavische Archäologie (LEIZA-ZBSA) und 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel für 
wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung. Die 
Stiftung kann die Einrichtungen der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel für ihre Zwecke 
nutzen. Die Zusammenarbeit der Stiftung mit 
dem LEIZA-ZBSA sowie der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel wird im Einzelnen 
jeweils durch Vertrag geregelt.“

c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 ein-
gefügt:

„(6) Die Stiftung stellt dem LEIZA-ZBSA am 
Standort Schleswig mietfrei Räumlichkeiten 
auf Basis einer vertraglichen Regelung zur 
Verfügung.“

d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

3. § 3 Absatz 8 wird gestrichen.

*) Ändert Ges. vom 29. September 2021, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 224-12

4. In § 4 Absatz 2 wird nach dem Wort „Dritter“ das 
Komma durch das Wort „sowie“ ersetzt und nach 
dem Wort „Einnahmen“ die Wörter „sowie aus 
Erträgen des Vermögens des ZBSA“ gestrichen.

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 werden 
gestrichen.

b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

c) In Nummer 2 wird das Komma durch einen 
Punkt ersetzt.

6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Stiftungsarbeit“ die Wörter „mit Ausnahme 
des Bereiches des ZBSA“ gestrichen.

b) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Molfsee“ das Komma sowie die Wörter „des 
Zentrums für Baltische und Skandinavische 
Archäologie“ gestrichen.

7. § 10 Satz 2 wird gestrichen.

8. § 10a wird gestrichen.

9. § 11 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.

10. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.

11. § 13 Satz 2 wird gestrichen.

12. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden die Wörter „zuletzt ge-
ändert am 19. Oktober 2020 (BAnz AT vom 
20. November 2020 B1),“ durch die Wörter 
„zuletzt geändert am 8. Dezember 2022 (BAnz 
AT 02.01.2023 B1, ber. BAnz AT 13.01.2023 
B1), in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„§ 84 Absatz 5 Satz 1 des Mitbestimmungs-
gesetzes Schleswig-Holstein vom 11. Dezem-
ber 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 577), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 1003), findet keine 
Anwendung.“

13. Nach § 16 wird folgender § 17 eingefügt:

„§ 17
Übergangsregelung

Bis zum Zeitpunkt der rechtswirksamen Ent-
lastung des Stiftungsvorstandes für das Ge-
schäftsjahr 2023 sind § 12 Absatz 4 und § 13 
des Gesetzes über die „Stiftung Schleswig-Hol-
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steinische Landesmuseen Schloss Gottorf“ vom 
29. September 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1311) 
in der bis zum 31.12.2023 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden.“

14. Der bisherige § 17 wird § 18.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 26. September 2023

D a n i e l  G ü n t h e r
Ministerpräsident

K a r i n  P r i e n
Ministerin

für Allgemeine und Berufliche Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Kultur

Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Staatsvertrages über die Errichtung und den Betrieb 
des elektronischen Gesundheitsberuferegisters als gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe 

elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise sowie zur Herausgabe der Komponenten zur 
Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen (eGBR-Staatsvertrag - eGBRStVtr)

Vom 2. August 2023 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2120-24-1

Aufgrund des § 1 Absatz 3 des Gesetzes über die 
Zustimmung zum Staatsvertrag über die Errichtung 
und den Betrieb des elektronischen Gesundheitsbe-
ruferegisters als gemeinsame Stelle der Länder zur 
Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsaus-
weise sowie zur Herausgabe der Komponenten zur 

Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen 
(eGBR-Staatsvertrag - eGBRStVtr) vom 28. Septem-
ber 2021 wird bekannt gemacht, dass der Staats-
vertrag gemäß seinem Artikel 11 Absatz 1 Satz 2 
am 1. August 2023 in Kraft getreten ist.

Kiel, 2. August 2023

P r o f.  D r.  K e r s t i n  v o n  d e r  D e c k e n
Ministerin

für Justiz und Gesundheit

Landesverordnung
zur Änderung der Justizzuständigkeitsverordnung*)

Vom 14. September 2023
Aufgrund des § 17 Absatz 2 Satz 1 des Arbeitsge-
richtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 
4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 10), in Verbindung 
mit § 1 Absatz 1 Nummer 3 der Justizermächti-
gungsübertragungsverordnung vom 4. Dezember 
1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 720), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 12. Januar 2023 
(GVOBl. Schl.-H. S. 55, 56), verordnet das Ministe-
rium für Justiz und Gesundheit:

Artikel 1

Die Justizzuständigkeitsverordnung vom 15. Novem-
ber 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 546), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 4. Mai 2023 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 242), wird wie folgt geändert:

In § 31 Nummer 3 werden die Worte „und eine Fach-
kammer für die Seeschifffahrt“ gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 14. September 2023

P r o f.  D r.  K e r s t i n  v o n  d e r  D e c k e n
Ministerin

für Justiz und Gesundheit

*) Ändert LVO vom 15. November 2019, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 300-19-1
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Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeinde-, der Kreis- 

und der Amtsordnung*)
Vom 19. September 2023

Aufgrund des § 135 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 
der Gemeindeordnung, des § 73 Satz 1 Nummer 1 
bis 3 der Kreisordnung und des § 26 Satz 1 Nummer 1 
und 2 der Amtsordnung verordnet das Ministerium für 
Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport:

Artikel 1 
Änderung der Landesverordnung 
zur Durchführung der Gemeinde-, 
der Kreis- und der Amtsordnung

Die Landesverordnung zur Durchführung der Gemein-
de-, der Kreis- und der Amtsordnung vom 22. Ok-
tober 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 695) wird wie folgt 
geändert:

1. § 9 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die zuständige Verwaltung erstellt unverzüg-
lich, in der Regel innerhalb von vier Wochen, 
eine Schätzung der zu erwartenden Kosten der 
verlangten Maßnahme und leitet sie den Vertre-
tungsberechtigten zu.“

2. § 12 Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 19. September 2023

D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k
Ministerin

für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

*) Ändert LVO vom 22. Oktober 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2020-3-40

Landesverordnung
über die zuständigen Behörden für Maßnahmen zur Verkehrssicherstellung und 

zur Bedarfssicherung im Straßenverkehr und Straßenbau (VerkSizustBehVO)
Vom 27. September 2023

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 200-0-55

Aufgrund des § 28 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
Satz 1 des Landesverwaltungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992, zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. April 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 549, 551), in Verbindung 
mit § 10 Absatz 2 Nummer 2 der Verordnung zur 
Sicherstellung des Straßenverkehrs vom 23. Septem-
ber 1980 (BGBl. I S. 1795), zuletzt geändert durch 
Artikel 56 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1858, 1980), verordnet die Landesregierung:

§ 1 
Zuständigkeit der obersten Landesbehörden

Das für Verkehr zuständige Ministerium ist unbe-
schadet weiterer Zuständigkeiten aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften

1. oberste Verkehrsbehörde nach

a) § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 der Anforde-
rungsbehörden- und Bedarfsträgerverordnung 
(ABV) vom 12. Juni 1989 (BGBl. I S. 1088), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 der Verordnung 
vom 2. Juni 2016 (BGBl. I. S. 1257, 1259),

b) § 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a der Ver-
kehrssicherstellungsgesetz-Zuständigkeitsverord-
nung (VSGZustV) vom 12. August 1992 (BGBl. I 
S. 1529), zuletzt geändert durch Artikel 39 des 
Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. I Nr. 56), und

c) § 10 Absatz 1 der Verordnung zur Sicherstel-
lung des Straßenverkehrs (StrVerkSiV) vom 
23. September 1980 (BGBl. I S. 1795), zuletzt 
geändert durch Artikel 56 des Gesetzes vom 
23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858, 1980),

2. oberste Straßenbaubehörde nach § 2 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 ABV und § 2 Absatz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a VSGZustV,

3. höhere Verkehrsbehörde nach § 3 Absatz 1 Num-
mer 8 Buchstabe a VSGZustV und

4. höhere Verkehrsbehörde nach Nummer 7 der All-
gemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 17 des 
Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) über die 
Sicherstellung von Güterbeförderungen auf der 
Straße (VSGGüVwV) vom 15. Juni 1998 (BAnz 
1998, S. 8656; VkBl 1998, S. 624).
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§ 2 
Zuständigkeit der Kreisordnungsbehörden

Die Landrätinnen und Landräte sowie die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister der kreisfreien Städte als 
Kreisordnungsbehörden nehmen die Zuständigkeiten der

1. unteren Straßenverkehrsbehörde nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 1, § 4 Absatz 3 Satz 2, § 5 Absatz 4 
und § 9 Absatz 2 StrVerkSiV,

2. unteren Verkehrsbehörde nach § 2 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 ABV, § 3 Absatz 1 Nummer 8 Buch-
stabe c VSGZustV sowie nach § 6 Absatz 1, § 7 
Absatz 5 und § 9 Absatz 2 StrVerkSiV und

3. höheren Verkehrsbehörde nach § 8 Absatz 1, 2 
und 4 Satz 2 sowie § 9 Absatz 2 StrVerkSiV

wahr.

§ 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Landesverordnung 
über die zuständigen Behörden für Maßnahmen zur 
Verkehrssicherstellung und zur Bedarfssicherung im 
Straßenverkehr und Straßenbau vom 18. März 1982 
(GVOBl. Schl.-H. S. 106)*) außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 27. September 2023

D a n i e l  G ü n t h e r
Ministerpräsident

C l a u s  R u h e  M a d s e n
Minister

für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-0-107

Landesverordnung 
zur Änderung der Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung*)

Vom 5. Oktober 2023
Aufgrund der §§ 227a, 249 und 322 Absatz 2 des 
Landesverwaltungsgesetzes verordnet das Ministeri-
um für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium:

Artikel 1

Die Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung vom 
18. September 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 462), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 1. Oktober 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 720), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 wird die Angabe „14,50 Euro“ durch die 
Angabe „17,50 Euro“ ersetzt.

2. In § 3 Absatz 1, Absatz 3 Satz 2, § 4 Satz 1, 
§ 5 Satz 1, § 6 Satz 1 und § 7 Absatz 1 Satz 1 
wird jeweils die Angabe „63,00 Euro“ durch die 
Angabe „68,00 Euro“ ersetzt.

3. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a wird die Angabe „19,00 Euro“ 
durch die Angabe „22,50 Euro“ ersetzt.

bb) In Buchstabe b wird die Angabe „26,00 Euro“ 
durch die Angabe „31,00 Euro“ ersetzt.

cc) In Buchstabe c wird die Angabe „33,00 Euro“ 
durch die Angabe „39,50 Euro“ ersetzt.

*) Ändert LVO vom 18. September 2017, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 20-1-25

b) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a wird die Angabe „97,50 Euro“ 
durch die Angabe „116,00 Euro“ ersetzt.

bb) In Buchstabe b wird die Angabe „129,50 Euro“ 
durch die Angabe „154,50 Euro“ ersetzt.

cc) In Buchstabe c wird die Angabe „194,50 Euro“ 
durch die Angabe „232,00 Euro“ ersetzt.

c) Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a wird die Angabe „23,50 Euro“ 
durch die Angabe „28,00 Euro“ ersetzt.

bb) In Buchstabe b wird die Angabe „45,50 Euro“ 
durch die Angabe „54,00 Euro“ ersetzt.

cc) In Buchstabe c wird die Angabe „98,00 Euro“ 
durch die Angabe „117,00 Euro“ ersetzt.

dd) In Buchstabe d wird die Angabe „181,50 Euro“ 
durch die Angabe „216,50 Euro“ ersetzt.

ee) In Buchstabe e wird die Angabe „268,00 Euro“ 
durch die Angabe „319,50 Euro“ ersetzt.

4. In § 3 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „273,00 Euro“ 
durch die Angabe „282,50 Euro“ ersetzt.

5. In § 4 Satz 2 und § 7 Absatz 2 Satz 1 wird die An-
gabe „0,80 Euro“ durch die Angabe „0,95 Euro“ 
ersetzt.

6. In § 7 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „6,00 Euro“ 
durch die Angabe „7,15 Euro“ ersetzt.
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7. § 8 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a wird die Angabe „0,65 Euro“ 
durch die Angabe „0,75 Euro“ ersetzt.

bb) In Buchstabe b wird die Angabe „1,20 Euro“ 
durch die Angabe „1,45 Euro“ ersetzt.

cc) In Buchstabe c wird die Angabe „2,35 Euro“ 
durch die Angabe „2,80 Euro“ ersetzt.

dd) In Buchstabe d wird die Angabe „5,30 Euro“ 
durch die Angabe „6,30 Euro“ ersetzt.

b) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a wird die Angabe „1,20 Euro“ 
durch die Angabe „1,45 Euro“ ersetzt.

bb) In Buchstabe b wird die Angabe „2,35 Euro“ 
durch die Angabe „2,80 Euro“ ersetzt.

c) In Nummer 3 wird die Angabe „0,35 Euro“ 
durch die Angabe „0,40 Euro“ ersetzt.

8. In § 9 wird die Angabe „13,00 Euro“ durch die 
Angabe „15,50 Euro“ ersetzt.

9. In § 10 wird die Angabe „zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 15. September 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 697)“ durch die Angabe „zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 26. Juni 2023 
(GVOBl. Schl.-H. S. 314)“ ersetzt.

10. In § 14 Absatz 3 Nummer 2 wird die Angabe 
„jedoch mindestens 14,50 Euro und höchstens 
224,00 Euro“ durch die Angabe „jedoch mindes-
tens 17,50 Euro und höchstens 267,00 Euro“ 
ersetzt.

11. In § 15 wird die Angabe „33,00 Euro“ durch 
die Angabe „36,30 Euro“ ersetzt.

12. In § 19 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 
wird jeweils die Angabe „26,00 Euro“ durch die 
Angabe „31,00 Euro“ ersetzt.

13. In § 19 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „ge-
ändert durch Artikel 4 des Neunzehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrages in Verbindung 
mit dem Zustimmungsgesetz vom 21. Septem-
ber 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 798)“ durch die 
Angabe „zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Staatsvertrages zur Modernisierung der Medien-
ordnung in Deutschland in Verbindung mit dem 
Zustimmungsgesetz vom 8. September 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 582)“ ersetzt.

14. In § 23 Absatz 2 wird die Angabe „zuletzt geän-
dert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 21. No-
vember 2016 (BGBl. S. 2591)“ durch die Angabe 
„zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes 
vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607)“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 5. Oktober 2023

D r.  S a b i n e   S ü t t e r l i n - W a a c k
Ministerin

für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Landesverordnung
zur Änderung der Landesverordnung der Bauvorlagenverordnung*)

Vom 9. Oktober 2023
Aufgrund des § 85 Absatz 3 der Landesbauordnung für 
das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 6. Dezember 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1422) verordnet das Minis-
terium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport:

Artikel 1

Die Bauvorlagenverordnung vom 5. Januar 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. 26) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Formerfordernisse zu bautechnischen Nachwei-
sen, die gemäß § 66 LBO einer bauaufsichtlichen 

*) Ändert LVO vom 5. Januar 2022, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2130-19-1

Prüfung bedürfen, können elektronisch ersetzt 
werden, wenn die Bauvorlagen in dem elektroni-
schen Portal der Bundesvereinigung der Prüfin-
genieure für Bautechnik e. V. (ELBA) eingereicht 
werden; die prüfenden Prüfingenieurinnen und 
Prüfingenieure für Standsicherheit oder für Brand-
schutz haben sicherzustellen, dass die geprüften 
Bauvorlagen nach Abschluss der Prüfung an die 
Bauherrin oder den Bauherren sowie an die untere 
Bauaufsichtsbehörde übermittelt werden.“

2. § 11 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 6 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt.
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b) Folgende Nummer 7 wird angefügt:

„7.  das bestimmungsgemäße Zusammenwir-
ken sicherheitstechnischer Anlagen (Wirk-
Prinzip-Prüfung) nach § 2 Absatz 1 der 
Prüfverordnung vom 31. Mai 2021 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 661), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 17. September 2021 
(GVOBl. Schl.-H. S. 1164).“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 9. Oktober 2023

D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k
Ministerin

für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Landesverordnung
zur Änderung der Spielbankverordnung*)

Vom 9. Oktober 2023
Aufgrund des § 12 Satz 1 und 2 des Spielbankge-
setzes des Landes Schleswig-Holstein vom 29. De-
zember 1995 (GVOBl. Schl.-H. 1996 S. 78), zuletzt 
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 2. Mai 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), Ressortbezeichnung 
zuletzt ersetzt durch Artikel 20 der Verordnung vom 
16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), verordnet 
das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen 
und Sport:

Artikel 1

Die Spielbankverordnung vom 19. November 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 778) wird wie folgt geändert:

1. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 8 Absatz 2 
des Glücksspielstaatsvertrages vom 15. De-
zember 2011 (Artikel 1 des Ersten Glücksspiel-
änderungsstaatsvertrages, Anlage zum Gesetz 
vom 1. Februar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 51))“ 
durch die Angabe „§ 8a Absatz 1 des Glück-
spielstaatsvertrages 2021 vom 29. Oktober 
2020 in Verbindung mit dem Zustimmungs-
gesetz vom 12. April 2021 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 439), zuletzt geändert durch Vertrag vom 
24. März 2022 in Verbindung mit dem Zu-
stimmungsgesetz vom 12. Mai 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 626),“ ersetzt.

b) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 8 Absatz 2 
des Glücksspielstaatsvertrages“ durch die An-
gabe „§ 8a Absatz 1 des Glücksspielstaats-
vertrages 2021“ ersetzt.

2. In § 5 Satz 1 wird die Angabe „§ 8 Absatz 2 des 
Glücksspielstaatsvertrages“ durch die Angabe 
„§ 8a Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 
2021“ ersetzt.

3. In § 7 Absatz 4 Satz 5 wird das Wort „Geldwä-
schegesetzes“ durch die Angabe „Geldwäsche-
gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140)“ ersetzt.

4. § 14 Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 9. Oktober 2023

D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k
Ministerin

für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

*) Ändert LVO vom 19. November 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2186-8-7



474 Nr. 14Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2023; Ausgabe 26. Oktober 2023

Landesverordnung
über das Heilverfahren nach Dienstunfällen 

(Schleswig-Holsteinische Heilverfahrensverordnung – SHHeilvfVO)
Vom 10. Oktober 2023

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-22-4

Aufgrund des § 37 Absatz 8 des Beamtenversor-
gungsgesetzes Schleswig-Holstein (SHBeamtVG) 
vom 26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
22. März 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 156), verordnet 
die Landesregierung:

Teil 1
Allgemeines

§ 1 
Arten des Heilverfahrens

Der Anspruch auf Durchführung des Heilverfahrens 
wird dadurch erfüllt, dass die notwendigen und an-
gemessenen Kosten des Heilverfahrens erstattet 
werden, soweit nicht der Dienstherr das Heilverfahren 
selbst durchführt.

§ 2
Ärztliche Gutachten

Zur Feststellung der Notwendigkeit und Angemessen-
heit der Kosten des Heilverfahrens kann das Gutachten 
einer Amtsärztin oder eines Amtsarztes, einer beamte-
ten Ärztin oder eines beamteten Arztes oder von der 
obersten Dienstbehörde allgemein oder im Einzelfall 
bezeichneter Ärztinnen und Ärzte gefordert werden. 
Führt der Dienstherr das Heilverfahren selbst durch, tre-
ten an die Stelle der in dieser Verordnung bezeichneten 
Ärztinnen und Ärzte die jeweils für die Durchführung 
des Heilverfahrens bestimmten Ärztinnen und Ärzte.

Teil 2
Kostenerstattung

§ 3
Erstattungsverfahren

(1) Die Kostenerstattung ist bei der obersten Dienst-
behörde schriftlich oder in Textform und unter Vorlage 
der Belege zu beantragen. Als Belege sind deutlich les-
bare Kopien oder digitale Zweitschriften einzureichen.

(2) Auf Antrag können in Ausnahmefällen vorläufige 
Zahlungen gewährt werden. Vorläufige Zahlungen 
stehen unter dem Vorbehalt, dass die Voraussetzun-
gen der Kostenerstattung nachträglich festgestellt 
werden. Im Fall einer stationären Behandlung kann 
auf Antrag gegenüber dem Krankenhausträger die 
vorläufige Kostenübernahme erklärt werden; Ansprü-
che der Verletzten auf Unfallfürsorgeleistungen des 
Dienstherrn sind durch und in Höhe von unmittelbaren 
Zahlungen an den Krankenhausträger erfüllt.

§ 4 
Notwendigkeit und Angemessenheit

(1) Die angemessenen Kosten medizinisch notwendi-
ger Maßnahmen werden in vollem Umfang erstattet. 

Die §§ 8 bis 11 der Beihilfeverordnung (BhVO) vom 
15. November 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 863), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 12. Mai 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S.  641), mit den zugehörigen Anlagen gel-
ten entsprechend, soweit in dieser Verordnung nichts 
anderes bestimmt ist.

(2) Die Kosten werden unabhängig von der Erfüllung 
beihilferechtlicher Wartezeiten, dem Alter der Verletz-
ten oder den in Nummer 9 der Anlage 5 der BhVO 
genannten Indikationen erstattet. Bei ambulanter Heil-
behandlung werden die Kosten einer Haushaltshilfe 
erstattet, wenn der Haushalt wegen der Schwere des 
Gesundheitsschadens nicht von der Verletzten oder 
dem Verletzten oder von einer anderen im Haushalt 
lebenden Person weitergeführt werden kann.

(3) Die Kosten für Hilfsmittel werden über die in der 
Schleswig-Holsteinischen Beihilfe verordnung genannten 
Höchstbeträge hinaus erstattet, soweit keine günstigere 
Beschaffung möglich ist. Als Kosten für Hilfsmittel 
gelten auch die Kosten für Unterhalt, Wartung, Instand-
setzung und Ersatz, wenn die Unbrauchbarkeit oder 
der Verlust nicht auf Missbrauch, Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit der Verletzten beruht. Bei Erstattung der 
Kosten für den Ersatz eines unbrauchbar gewordenen 
Hilfsmittels kann sein Verkaufswert angerechnet wer-
den. Bei Heilkuren werden die Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung bis zur Höhe des Tage- und Übernach-
tungsgeldes nach den §§ 6 und 7 des Bundesreise-
kostengesetzes (BRKG) vom 26. Mai 2005 (BGBl. I 
S. 1418), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 28. Juni 2021 (BGBl. I S. 2250, 2257), erstattet.

(4) Die Aufwendungen für zahnärztliche Leistungen 
werden über die in der Anlage 3 der Schleswig-
Holsteinischen Beihilfeverordnung genannten Maß-
gaben hinaus erstattet, soweit sie dem Grunde nach 
notwendig und der Höhe nach angemessen sind.

§ 5
Pflegekosten

(1) Die Kosten für eine notwendige Pflege werden 
erstattet, wenn die verletzte Person infolge des 
Dienstunfalls mindestens dem Pflegegrad 2 im Sin-
ne des § 15 Absatz 3 Satz 4 Nummer 2 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch zugeordnet worden ist. Die 
Dienstunfallfürsorgestelle hat bei einer geeigneten 
Stelle ein Gutachten über die dienstunfallbedingte 
Pflegebedürftigkeit und über die Zuordnung zu einem 
Pflegegrad nach § 15 Absatz 1 bis 5 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch einzuholen.

(2) Bei der häuslichen Pflege durch geeignete Pfle-
gekräfte im Sinne des § 36 Absatz 4 Satz 2 und 3 
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des Elften Buches Sozialgesetzbuch werden Pfle-
gekosten bis zur Höhe der in § 36 Absatz 3 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch genannten Beträge 
erstattet. Nachgewiesene höhere Aufwendungen, 
die erforderlich sind, um die notwendige häusliche 
Pflege zu erhalten, können zur Vermeidung unbilliger 
Härten auf Antrag erstattet werden.

(3) Wird die häusliche Pflege ausschließlich durch 
andere als die in Absatz 2 Satz 1 genannten Per-
sonen erbracht, werden Pflegekosten bis zur Hälfte 
der in § 36 Absatz 3 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch genannten Beträge erstattet. Haben 
die in Satz 1 genannten Personen ihren Beruf auf-
gegeben, um die Pflege ausüben zu können, so 
wird das ausgefallene Arbeitseinkommen bis zur 
Höhe der in § 36 Absatz 3 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch genannten Beträge zuzüglich des 
Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung erstattet. 
Wird die häusliche Pflege sowohl durch geeignete 
Pflegekräfte (Absatz 2 Satz 1) als auch durch die 
in Satz 1 genannten Personen erbracht, werden die 
Pflegekosten anteilig erstattet.

(4) Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaubs, 
Krankheit oder aus anderen Gründen an der häus-
lichen Pflege gehindert, so sind die Aufwendungen 
für eine notwendige Ersatzpflege entsprechend § 39 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch erstattungsfä-
hig. Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch 
nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht 
werden und reicht auch teilstationäre Pflege nicht 
aus, sind Aufwendungen für Kurzzeitpflege entspre-
chend § 42 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
erstattungsfähig.

(5) Muss die verletzte Person in einer stationären Ein-
richtung gepflegt werden, weil eine geeignete Pflege 
sonst nicht gewährleistet werden kann, werden die 
Kosten bis zu der Höhe erstattet, die für eine ange-
messene Unterbringung in einer zugelassenen oder 
in einer vergleichbaren Einrichtung am Wohnort der 
verletzten Person oder in dessen Nähe aufgewendet 
werden müssen.

(6) Der Anspruch auf Erstattung von Pflegekosten 
ruht bei stationärer Behandlung in Krankenhäusern 
und Rehabilitationseinrichtungen. Dies gilt nicht für 
die ersten vier Wochen einer stationären Behandlung. 
Im Anschluss an den in Satz 2 genannten Zeitraum 
werden Betten- und Platzfreihaltegebühren für die 
restliche Dauer der stationären Behandlung erstattet.

(7) Die erstattungsfähigen Beträge können monat-
lich im Voraus gezahlt werden. Die pflegebedürftige 
Person ist verpflichtet, der Dienstunfallfürsorgestelle 
jede wesentliche Änderung in den Verhältnissen, 
die für die Erstattung der Pflegekosten maßgebend 
sind, unverzüglich anzuzeigen. Erfolgt die Pflege 
nicht für den gesamten Kalendermonat, ist der Er-
stattungsbetrag durch die Dienstunfallfürsorgestelle 
entsprechend zu mindern.

§ 6
Sonstige Kosten

Erstattet werden auch die Kosten für

1. blindentechnische und vergleichbare spezielle 
Grundausbildungen insbesondere Kosten für Lehr-
gang, Fahrt, Verpflegung und Übernachtung nach 
vorheriger Zustimmung zu der Maßnahme durch 
die oberste Dienstbehörde,

2. wahlärztliche Leistungen (§ 17 Krankenhausent-
geltgesetz (KHEntgG) vom 23. April 2002 (BGBl. I 
S. 1412, 1422), zuletzt geändert durch Artikel 3a 
des Gesetzes vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 197)), und § 16 Bundespflegesatzverordnung 
vom 26. September 1994 (BGBl. I S. 2750), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2793), ein-
schließlich einer gesondert berechneten Unterkunft 
(§ 17 KHEntgG) bis zur Höhe der Kosten eines 
Zweibettzimmers,

3. die notwendigen und angemessenen Kosten der 
Überführung der Leiche zur Wohnung oder zum 
Wohnort sowie der Bestattung, sofern die oder 
der Verletzte an den Folgen des Dienstunfalls 
verstorben ist.

§ 7
Besondere Erstattungsvoraussetzungen

(1) Die Kosten für Hilfsmittel und Zubehör und für eine 
notwendige Ausbildung in ihrem Gebrauch werden 
nur erstattet, wenn die Hilfsmittel verordnet sind und, 
soweit sie 600 Euro übersteigen, wenn die oberste 
Dienstbehörde die Erstattung vorher zugesagt hat. Ist 
die vorherige Anerkennung der Erstattungsfähigkeit 
unterblieben, werden die Kosten nur erstattet, wenn 
das Versäumnis entschuldbar ist und die sachlichen 
Vor aussetzungen für eine Anerkennung der Erstat-
tungsfähigkeit nachgewiesen sind oder wenn das 
Hilfsmittel während einer stationären Behandlung 
verordnet und angepasst wurde.

(2) Die Verletzten haben der obersten Dienstbehörde 
den Beginn einer Krankenhausbehandlung unverzüg-
lich anzuzeigen. Hat diese aufgrund eines ärztlichen 
Gutachtens (§ 2) entschieden, dass eine Kranken-
hausbehandlung nicht notwendig ist, werden die 
Kosten hierfür nur bis zum Ablauf des auf den Tag 
der Zustellung der Entscheidung folgenden Tages 
erstattet.

§ 8
Erstattungsfähige Aufwendungen bei 

Traumatisierung

(1) Nach einem traumatischen Ereignis, das von 
der verletzten Person nach § 51 Beamtenversor-
gungsgesetz Schleswig-Holstein (SHBeamtVG) vom 
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. März 
2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 156) angezeigt worden 
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ist, werden zur psychischen Stabilisierung nach vor-
heriger Zustimmung der Dienstunfallfürsorgestel-
le die Aufwendungen für bis zu fünf Sitzungen in 
Gruppen- oder Einzeltherapie erstattet. Satz 1 gilt 
auch, wenn das Verfahren zur Feststellung, ob ein 
Dienstunfall vorliegt, noch andauert. Für eine Thera-
pie, die auf Veranlassung der Durchgangsärztin oder 
des Durchgangsarztes erfolgt, gilt die Zustimmung 
nach Satz 1 als erteilt.

(2) Zu den erstattungsfähigen Aufwendungen gehö-
ren auch solche für die fundierte Psychodiagnostik, 
für die Krisen- oder die Frühintervention und für 
das Abklären der Notwendigkeit weiterführender 
Behandlungsmaßnahmen.

(3) Stellt sich während der Therapie nach Absatz 1 
Satz 1 heraus, dass eine weiterführende therapeuti-
sche Behandlung erforderlich ist, sind Aufwendungen 
für weitere Sitzungen in Gruppen- oder Einzeltherapie 
nur nach vorheriger Anerkennung des Dienstunfalls 
erstattungsfähig. Für das weitere Verfahren wird auf 
§ 9 Absatz 1 Nummer 1 BhVO verwiesen.

Teil 3
Durchführung des Heilverfahrens 

durch den Dienstherrn

§ 9 
Anwendungsbereich

Für die Beamtinnen und Beamte, die Anspruch auf 
Heilfürsorge haben (§§ 112 und 113 Absatz 4 des 
Landesbeamtengesetzes vom 26. März 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 93, ber. S. 261), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Mai 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 551), wird das Heilverfahren im Wege 
der Heilfürsorge durch den Dienstherrn durchgeführt, 
soweit diese Verordnung nicht umfassendere Leis-
tungen vorsieht.

Teil 4
Sonstige Leistungen

§ 10
Ausschlussuntersuchungen

Die Kosten für eine Untersuchung, Beobachtung 
und Begutachtung im unmittelbaren Anschluss an 
ein Unfallereignis werden auch dann erstattet, wenn 
diese Maßnahmen nur der Feststellung dienen, ob 
Unfallfolgen eingetreten sind.

§ 11
Verdienstausfall

Den in § 42 SHBeamtVG genannten Personen kann 
für die Dauer einer Heilbehandlung der durch die Heil-
behandlung entstandene Verdienstausfall erstattet 
werden. Der Erstattungsbetrag und ein Unterhalts-
betrag (§ 42 SHBeamtVG) dürfen zusammen den 
Unterhaltsbeitrag nach § 42 Absatz 2 Nummer 1 
SHBeamtVG nicht übersteigen. Ehrenbeamtinnen 
und Ehrenbeamten (§ 79 SHBeamtVG) kann ein Ver-
dienstausfall nach billigem Ermessen erstattet werden.

§ 12
Kleidungs- und Wäscheverschleiß

Aufwendungen, die infolge eines dienstunfallbedingt 
erhöhten Kleider- und Wäscheverschleißes entste-
hen, werden mit einem monatlichen Pauschbetrag 
in entsprechender Anwendung des § 46 Absatz 2 
des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch in der ab 
1. Januar 2024 geltenden Fassung erstattet. Die 
Entscheidung trifft die Dienstunfallfürsorgestelle 
auf Grund einer fachärztlichen Bescheinigung, die 
auch Aussagen zur Dauer des Zustands beinhaltet. 
Die in Sonderfällen den Pauschbetrag nachweislich 
übersteigenden Aufwendungen werden jeweils für 
das abgelaufene Kalenderjahr auf Antrag erstattet.

§ 13
Fahrtkosten

Fahrtkosten werden außer in den in § 9 Absatz 1 
Nummer 9 BhVO genannten Fällen auch erstattet für

1. Fahrten zu notwendigen ambulanten Behandlun-
gen,

2. Begleitpersonen, wenn die Begleitung der Verletz-
ten nach ärztlichem Gutachten erforderlich war,

3. Besuchsfahrten von Ehegatten, eingetragenen 
Lebenspartnerinnen und eingetragenen Lebenspart-
nern, Kindern und Eltern der Verletzten bei einer 
Krankenhausbehandlung, wenn und soweit die 
Besuchsfahrt nach Befürwortung durch eine in 
§ 2 bezeichnete Ärztin oder einen in § 2 bezeich-
neten Arzt zur Sicherung des Heilerfolgs dringend 
erforderlich war.

Für die Erstattung von Fahrtkosten finden §§ 4 und 
5 Absatz 1 BRKG entsprechende Anwendung. Dabei 
gilt die Maßgabe, dass der Höchstbetrag im Rahmen 
des § 5 Absatz 1 BRKG 180 Euro beträgt.

Teil 5
Durchführungsbestimmungen; Ausnahmen

§ 14
Durchführungsbestimmungen, Ausnahmen

(1) Die für das Versorgungsrecht zuständige oberste 
Landesbehörde kann in besonders begründeten Aus-
nahmefällen zur Vermeidung besonderer Härtefälle 
über diese Verordnung hinaus eine weitergehende 
Kostenerstattung zulassen.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 tritt für die Beam-
tinnen und Beamten der Gemeinden, der Kreise, der 
Ämter und der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften des öffentlichen 
Rechts ohne Gebietshoheit sowie der rechtsfähigen 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts an 
die Stelle der für das Versorgungsrecht zuständigen 
obersten Landesbehörde, soweit sie Mitglied der Um-
lagegemeinschaft der Versorgungsausgleichskasse 
der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK) 
sind, die VAK, ansonsten die oberste Dienstbehörde.
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Teil 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 15
Übergangsvorschriften

(1) Kosten, die bis zum Inkrafttreten dieser Verord-
nung entstanden sind, werden nach den bis zum 
Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Vorschrif-
ten erstattet. Bei ärztlichen Untersuchungen und 
Behandlungen ist der Behandlungstag maßgebend, 
bei Arznei-, Verband- und Hilfsmitteln der Tag der 
ärztlichen Verordnung.

(2) Pflegebedürftige Verletzte, bei denen das bis zum 
Inkrafttreten dieser Verordnung gezahlte Pflegegeld 

die Pflegekosten gemäß § 5 übersteigt, wird das 
bisherige Pflegegeld als Pauschale weitergezahlt; 
ändern sich die der Einstufung zugrunde liegenden 
Verhältnisse erheblich, sind die Pflegekosten gemäß 
§ 5 neu festzusetzen.

§ 16
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Schleswig-Holsteinische Heilver-
fahrensverordnung vom 3. Dezember 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 538)*), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 16. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 285), außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 10. Oktober 2023

D a n i e l  G ü n t h e r
Ministerpräsident

M o n i k a  H e i n o l d
Finanzministerin

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-22-2

Landesverordnung
zur Änderung der Landesverordnung über die Bestimmung von Vollzugsbeamtengruppen nach 

§ 252 Absatz 3 des Landesverwaltungsgesetzes*)
Vom 11. Oktober 2023

Aufgrund des § 252 Absatz 3 des Landesverwal-
tungsgesetzes verordnet das Ministerium für Inneres, 
Kommunales, Wohnen und Sport:

Artikel 1

Die Landesverordnung über die Bestimmung von 
Vollzugsbeamtengruppen nach § 252 Absatz 3 des 
Landesverwaltungsgesetzes vom 2. November 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 701) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Nummer 3 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a)  die Fischereiaufsichtsbeamtinnen und Fi-
schereiaufsichtsbeamten nach den §§ 43 
und 44 des Landesfischereigesetzes vom 
10. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 211), 
zuletzt geändert durch Artikel 26 des Geset-
zes vom 17. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 301), sowie nach den aufgrund des Lan-
desfischereigesetzes erlassenen Verordnun-
gen,“

*) Ändert LVO vom 2. November 2018, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 20-1-27

b) Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„b)  die Kontrollbeamtinnen und Kontrollbeamten 
nach § 1a Absatz 3 des Seefischereigesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. Juli 1998 (BGBl. I S. 1791), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 Absatz 31 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752), 
sowie nach den aufgrund des Seefischerei-
gesetzes erlassenen Verordnungen,“

2. § 2 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2.  die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes-
amtes für Zuwanderung und Flüchtlinge, die mit 
der Durchsetzung von Maßnahmen nach dem 
Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. April 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 106), nach dem 
Asylgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2817), sowie 
nach aufenthalts-, asyl- oder leistungsrechtli-
chen Regelungen anderer Gesetze betraut sind.“
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3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzzählung „(1)“ wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 11. Oktober 2023

D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k
Ministerin

für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Landesverordnung
zur Sondernutzung am Meeresstrand und über Schutzstreifen an Gewässern zweiter Ordnung

Vom 16. Oktober 2023
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 791-10-35

Aufgrund

1. des § 34 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 des 
Landesnaturschutzgesetzes vom 24. Februar 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Dezember 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 1002, 1003), verordnet 
die Landesregierung die folgenden §§ 1 und 3;

2. des § 35 Absatz 6 des Landesnaturschutzgesetzes 
verordnet das Ministerium für Energiewende, Klima-
schutz, Umwelt und Natur die folgenden §§ 2 und 3:

§ 1
Bestimmungen zur Sondernutzung

(1) Die Gemeinden werden ermächtigt, im Rahmen 
der eingeräumten Sondernutzung den Gemeinge-
brauch aus wichtigem Grund nach § 59 Absatz 2 
Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2240), in Verbindung mit § 32 Landesna-
turschutzgesetzes (LNatSchG) vom 24. Februar 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Dezember 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 1002, 1003), durch Sat-
zung einzuschränken, soweit dies zur Verwirklichung 
der genehmigten Sondernutzung erforderlich ist. Die 
zuständige Naturschutzbehörde hat hinsichtlich der 
wichtigen Gründe ihre Zustimmung zu erteilen. Die 
Gemeinde darf bei der Verwirklichung der Sonder-
nutzung das Wandern am Meeresstrand über einen 
abgabepflichtigen Strand entlang der Wasserlinie nicht 
verhindern, es sei denn, dass eine Umwanderung 
des Strandes auf eigens dafür vorgesehenen Wegen 
möglichst in Sichtweite des Meeres möglich ist.

(2) Die Gemeinden sollen Strandflächen, für die eine 
Sondernutzung eingeräumt worden ist, kennzeichnen.

(3) Die zuständige Naturschutzbehörde kann auch eine 
Sondernutzung für andere Zwecke als den Badebetrieb 
einräumen, sofern Belange des Naturschutzes oder 
andere Belange des Gemeinwohls nicht entgegenste-
hen. Die Einräumung einer Sondernutzung für andere 
Zwecke beinhaltet nicht die Genehmigung oder Zulas-
sung nach anderen Rechtsvorschriften. Sondernutzun-
gen für das Abstellen von kleinen Wasserfahrzeugen 
oder sonstige wassersportliche Zwecke dürfen nur 
eingeräumt werden, wenn andere Stellflächen nicht 
vorhanden sind, der Zugang zum Meeresstrand und 
die Ausübung des Gemeingebrauchs nicht unange-
messen beeinträchtigt werden und die erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen gewährleistet sind.

(4) Die zuständige Naturschutzbehörde hat vor der 
beabsichtigten Einräumung einer Sondernutzung ein 
Beteiligungsverfahren in entsprechender Anwendung 
des § 22 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG in Verbindung mit 
§ 19 Absatz 1 bis 4 und 5 Nummer 2 LNatSchG durch-
zuführen. Soll einer Gemeinde die Sondernutzung auf 
gemeindefreiem Gebiet eingeräumt werden, ist die Zu-
stimmung der zuständigen Landesbehörde erforderlich.

§ 2
Schutzstreifen an Gewässern zweiter Ordnung

Die Bestimmungen des § 35 Absatz 2 bis 5 LNatSchG 
über Schutzstreifen an Gewässern gelten auch für die 
in der Anlage aufgeführten Gewässer zweiter Ord-
nung. Die Anlage ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 30. November 2023 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 16. Oktober 2023 

D a n i e l  G ü n t h e r
Ministerpräsident

T o b i a s  G o l d s c h m i d t
Minister

für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt
und Natur

Anl.
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Landesverordnung
zur Änderung der Beratungsstellen-Kostenverordnung*)

Vom 16. Oktober 2023
Aufgrund des § 2 Absatz 2 des Gesetzes zur För-
derung von Beratungsstellen in freier Trägerschaft 
nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz vom 
22. November 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 535), zu-
letzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 612, 619), 
verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Beratungsstellen-Kostenverordnung vom 6. De-
zember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 855), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 26. April 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 587), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

In Nummer 1 wird die Angabe „Artikel 13a des Ge-
setzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789)“ 
durch die Angabe „Artikel 3 des Gesetzes vom 
11. Juli 2022 (BGBl. I S. 1082)“ ersetzt.

2. § 4 Nummer 1 Buchstabe b wird wie folgt geän-
dert:

a) Die Angabe „25 %“ wird durch die Angabe 
„26,5 %“ ersetzt.

b) Nach dem Wort „Verwaltung“ werden ein Kom-
ma und die Angabe „1,5 % für Qualifikation“ 
eingefügt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Nach dem Wort „Teilen“ werden die Wörter 
„als Abschlagszahlung“ eingefügt.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„Die nicht gemäß § 2 Nummer 1 verwendeten 
Landesmittel werden bis zum 31. März des 
Folgejahres zurückgefordert.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2023 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 16. Oktober 2023

D a n i e l  G ü n t h e r
Ministerpräsident 

A m i n a t a  T o u r é
Ministerin

für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration 
und Gleichstellung

*) Ändert LVO vom 6. Dezember 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 404-25-2
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Hinweis:   Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http://
www.schleswig-holstein.de (→ Landesrecht) abgerufen 
werden.


